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Sitzungstermine 2024 nach Gremien 
    

Ratsversammlung 
(Beginn: 16:30 Uhr)   

Sozial‐, Kultur‐ und Tourismusausschuss 
(Beginn: 16:30 Uhr) 

04.03.    25.01. 

06.05.    28.03. 

08.07.    23.05. 

07.10.    11.07. 

11.11.    05.09. 

16.12., 15:00 Uhr (inkl. Haushaltsberatungen 2025)    17.10. 

   14.11. (inkl. HH‐Empfehlungen 2025) 

    

Hauptausschuss 
(Beginn: 16:30 Uhr)   

Bau‐, Klimaschutz‐ und Umweltausschuss 
(Beginn: 16:30 Uhr) 

08.01.    16.01. + 17.01. 

19.02.    13.02. + 14.02. 

25.03.    26.03. + 27.03. 

22.04. (inkl. Polizeibeirat)    07.05. + 08.05. 

24.06.    18.06. + 19.06. 

16.09.    Mi 17.07. + Do 18.07. 

14.10.    10.09. + 11.09. 

02.12.    15.10. + 16.10. 

12.11. (inkl. HH‐Empfehlungen 2025) 

Mi 27.11. + Do 28.11. 

     

Finanzausschuss 
(Beginn: 16:30 Uhr)   

Werkausschuss Abwasserentsorgung/Umweltd. 
(Beginn: 16:30 Uhr) 

13.03.   Noch offen 

15.05.      

04.09.      

Di 26.11., 15:00 Uhr      

    

Schul‐, Jugend‐ und Sportausschuss 
(Beginn: 16:30 Uhr)     

23.01.     

19.03.     

14.05.     

16.07.     

17.09.     

13.11. (inkl. HH‐Empfehlungen 2025)     
 
Veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schleswig 
Nr. 17/2023 vom 29.12.2023 
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noch ohne SW ‐ Rahmenterminplan für die Sitzungen der städtischen Gremien der Stadt Schleswig für das Jahr 2024 

2024  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  2024 

Jan  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So  Mo  Di  Mi  Jan 

                        HA                       BKU  Ausw. 
BKU 

               SJS     SKT                      

Feb  Do  Fr  Sa  So  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So  Mo  Di  Mi  Do        Feb 

                                       BKU  Ausw. 
BKU 

            HA                                        

Mrz  Fr  Sa  So  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So  Mrz 

            RV                          FA                 SJS                 HA  BKU  Ausw. 
BKU  SKT             

Apr  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So  Mo  Di     Apr 

                                                                  HA                               

Mai  Mi  Do  Fr  Sa  So  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Mai 

                  RV  BKU  Ausw. 
BKU                 SJS  FA                       SKT                           

Jun  Sa  So  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So     Jun 

                                                     BKU  Ausw. 
BKU              HA                         

Jul  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So  Mo  Di  Mi  Jul 

                        RV        SKT             SJS  BKU  Ausw. 
BKU                                           

Aug  Do  Fr  Sa  So  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  Aug 

                                                                                                  

Sep  So  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So  Mo     Sep 

           FA  SKT              BKU  Ausw. 
BKU              HA  SJS                                              

Okt  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So  Mo  Di  Mi  Do  Okt 

                     RV                    HA  BKU  Ausw. 
BKU  SKT                                              

Nov  Fr  Sa  So  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa     Nov 

                                 RV  BKU  SJS  SKT                                   FA  BKU  Ausw. 
BKU             

Dez  So  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So  Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So  Mo  Di  Dez 

      HA                                         RV                                                 

2024  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  2024 

 
Veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schleswig 
Nr. 17/2023 vom 29.12.2023 
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Abkürzungen 
   

RV  Ratsversammlung 

HA  Hauptausschuss 

BKU  Bau‐, Klimaschutz‐ und Umweltausschuss 

FA  Finanzausschuss 

SKT  Sozial‐, Kultur‐ und Tourismusausschuss 

SJS  Schul‐, Jugend‐ und Sportausschuss 

WA  Werkausschuss Abwasserentsorgung/Umweltdienste 
 

 
nachrichtlich: 

   Schulferien 

   
   Feiertage 

   
   Zeitraum zwischen HA und RV (ausschussfreie Zeit für übrige Ausschüsse) 

   
   Haushaltsberatungen Fachausschüsse (Empfehlungen an den Finanzausschuss) 

 
 
Veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schleswig 
Nr. 17/2023 vom 29.12.2023 
 
 
 
 
 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG 
 

der Berufe und anderer vergüteter oder 
ehrenamtlicher Tätigkeiten der Mitglieder der Ratsversammlung 

und der bürgerlichen Mitglieder der Ausschüsse der Stadt Schleswig 
 

Gemäß § 32 Abs. 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung vom 
28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2023 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 308), in Verbindung mit § 4 der Geschäftsordnung der Ratsversammlung der Stadt 
Schleswig vom 13. Mai 2013 haben die Mitglieder der Ratsversammlung und der Ausschüsse der 
Stadt Schleswig der Bürgervorsteherin/dem Bürgervorsteher ihren Beruf sowie andere vergütete o-
der ehrenamtliche Tätigkeiten mitzuteilen, sofern diese für die Ausübung ihres Mandats von Bedeu-
tung sein können. 
 
Die Angaben sind zu veröffentlichen. 
 
Nachstehend werden die Angaben entsprechend § 18 Abs. 3 der Hauptsatzung der Stadt Schleswig 
vom 3. Juni 2013 (Amtsblatt für die Stadt Schleswig Nr. 8/2013 vom 13. Juni 2013) in der Fassung 
der 10. Nachtragssatzung vom 26.06.2023 (Amtsblatt Nr. 10/2020 vom 03.07.2023) öffentlich be-
kannt gemacht. 
 
gez. Roß 
 
Susanne Roß 
Bürgervorsteherin 
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Berufe und andere vergütete oder ehrenamtliche Tätigkeiten 
der Mitglieder der Ratsversammlung 

und der bürgerlichen Mitglieder der Ausschüsse 
 
 

b) Bürgerliche Mitglieder der Ausschüsse 

Name Beruf Andere vergütete oder ehrenamtliche Tätigkeiten 

Brückner, Iris Rechtsanwältin 
Kreisvorstandssprecherin des Kreisverbandes 
Schleswig-Flensburg von Bündnis 90/Die Grünen	

 
 
Veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schleswig 
Nr. 17/2023 vom 29.12.2023 
 
 
 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG 
 

I. Nachtragssatzung 
zur Satzung der Stadt Schleswig über die Erhebung einer Hundesteuer 

(Hundesteuersatzung) vom 15.12.2020 
 
Berechtigt durch § 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO vom 28.02.2003 
(GVOBl. Schl.-H. S. 57) in der zurzeit gültigen Fassung sowie § 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1. S. 1, § 3 Abs. 1 
S. 1 und Abs. 6 Kommunalabgabengesetz des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10.01.2005 
(GVOBl. Schl.-H. S. 27) in der zurzeit gültigen Fassung wird nach der Beschlussfassung durch die 
Ratsversammlung der Stadt Schleswig vom 11.12.2023 folgende I. Nachtragssatzung zur Hundesteu-
ersatzung der Stadt Schleswig vom 15.12.2020 erlassen: 
 
 

Artikel 1  
Änderung Hundesteuersatzung vom 15.12.2020 

 
§ 7 der Satzung der Stadt Schleswig über die Erhebung einer Hundesteuer vom 15.12.2020 (Hunde-
steuersatzung) wird um folgenden Tatbestand für eine Steuerbefreiung ergänzt:  
 
 
9. Hunden, die unmittelbar vor der Aufnahme in den Haushalt im Tierheim Schleswig des Tier- 
    schutzvereins Stadt Schleswig und Kreis Schleswig-Flensburg e.V. dauerhaft unterge- 
    bracht waren.  
    Eine entsprechende Bescheinigung des Tierheims ist vorzulegen (z. B. Tierabgabevertrag).  
    Die Steuerbefreiung gilt ab dem Kalendermonat der Aufnahme in den Haushalt für die Dauer  
    von 24 Monaten.  
    Die Befreiung wird nur für einen Hund pro Haushalt gewährt. 
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Artikel 2  
Inkrafttreten 

 
  Diese Nachtragssatzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft 

 
 

Schleswig, 13.12.2023 
 
         
 
Stephan Dose 
Bürgermeister 
 
 
Veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schleswig 
Nr. 17/2023 vom 29.12.2023 
 
 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 

V. Nachtragssatzung 
zur Satzung der Stadt Schleswig 

über die Erhebung einer Vergnügungssteuer 
für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten (Spielgerätesteuersatzung) 

vom 25. April 2006 
 
 
Berechtigt durch § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28.02.2003 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 57) in der zurzeit geltenden Fassung und der §§ 1, 2 und 3 des Kommunalabgabenge-
setzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10.01.2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 27) in der zurzeit 
geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Ratsversammlung vom 11. Dezember 
2023 folgende V. Nachtragssatzung erlassen: 
 

Artikel 1 
Änderung der Spielgerätesteuersatzung vom 25.04.2006 

 
§ 5 der Satzung der Stadt Schleswig über die Erhebung einer Vergnügungssteuer 
für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten (Spielgerätesteuersatzung) in der Fassung 
der IV. Nachtragssatzung vom 19. Oktober 2017 (Amtsblatt für die Stadt Schleswig Nr. 12 vom 06. 
November 2017) erhält folgende Fassung: 
 
 
(1) Der Steuersatz beträgt für das Halten eines Spielgerätes mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen 

und ähnlichen Unternehmen im Sinne des § 33 i der Gewerbeordnung sowie an den übrigen in 
§ 1 Abs. 1 genannten Orten 

 

ab dem 01.01.2024 16,5 v. H.  

 

ab dem 01.01.2025 17,0 v. H. 

 

ab dem 01.01.2026 17,5 v. H. 

 

ab dem 01.01.2027 18,0 v. H. 
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der elektronisch gezählten Bruttokasse. Bei Verwendung von Spielmarken (Chips, Token und 
dergleichen) ist der hierfür maßgebliche Geldwert zugrunde zu legen. 

 

(2) Für Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit beträgt die Steuer je angefangenen Kalendermonat 
für jedes Spielgerät für das Halten 
 

a. in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen im Sinne des § 33 i der Gewerbeordnung für je-
des Gerät 90,00 Euro  

b. an den übrigen in § 1 Abs. 1 genannten Orten für jedes Gerät 45,00 Euro  
c. an allen in § 1 Abs. 1 genannten Orten für Spielgeräte mit – Darstellung von  

Gewalttätigkeiten und/oder – Darstellung sexueller Handlungen und/oder –Kriegsspiel im 
Spielprogramm (Gewaltspiel) 340,00 Euro  

d. Tritt im Laufe eines Kalendermonats an die Stelle eines Spielgerätes im Austausch ein 
gleichartiges Spielgerät, so gilt für die Berechnung der Steuer das ersetzte Spielgerät als 
weitergeführt. 

 

(3) Spielgeräte, an denen Spielmarken ausgeworfen werden, gelten als Spielgeräte mit 
Gewinnmöglichkeit, wenn die Spielmarken an diesen bzw. anderen Spielgeräten mit Gewinn-
möglichkeit eingesetzt werden können oder eine Rücktauschmöglichkeit in Geld besteht oder 
sie gegen Sachgewinne eingetauscht werden können. Die Benutzung der Spielgeräte durch 
Spielmarken steht einer Benutzung durch Zahlung eines Entgelts gleich. 

 

(4) Für Besteuerungszeiträume für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit ohne 
manipulationssicherem Zählwerk gemäß § 4 Abs. 2 beträgt die Steuer je angefangenen Kalen-
dermonat für jedes Spielgerät mit Gewinnmöglichkeit  

 

a. in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen im Sinne des § 33 i der Gewerbeordnung 
170,00 Euro  

b. an den übrigen in § 1 Abs. 1 genannten Orten 85,00 Euro 
  
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Nachtragssatzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft.  
 
Schleswig, den 13.12.2023 
 
 
Stephan Dose 
Bürgermeister 
 
 
 
Veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schleswig 
Nr. 17/2023 vom 29.12.2023 
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Bekanntmachung 
 
Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 
 
Zu dem Jahresabschluss und dem Lagebericht haben wir den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 
An die Schleswiger Stadtwerke - Umweltdienste -, Schleswig 
 
Prüfungsurteile 
Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Schleswiger Stadtwerke - Umweltdienste, Schleswig, – bestehend aus 
der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. 
Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. 
Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetriebs Schleswiger Stadtwerke - Umweltdienste, Schleswig, für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Landesverordnung 
für Eigenbetriebe der Gemeinden des Bundeslandes Schleswig-Holstein (im Folgenden: Eigenbetriebsverordnung 
des Bundeslandes Schleswig-Holstein) i. V. m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigen-
betriebs zum 31. Dezember 2022 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. De-
zember 2022 und 
 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen 
wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften 
der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Schleswig-Holstein und stellt die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 
beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen An-
forderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigen-
betriebsverordnung des Bundeslandes Schleswig-Holstein in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetz-
lichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungs-
legung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbe-
triebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte 
in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie 
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dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Ein-
klang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Schleswig-Holstein entspricht und die vo-
raussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebs zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts 
in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Schleswig-Hol-
stein zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentli-
chen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss 
sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung 
des Bundeslandes Schleswig-Holstein entspricht und die voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebs zutreffend dar-
stellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht 
beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 
317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise 
erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 
 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lage-
bericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf 
diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche 
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen bein-
halten können. 
 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem 
und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu 
planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben. 

 
 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmetho-

den sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zu-
sammenhängenden Angaben. 

 
 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-

nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prü-
fungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten be-
steht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit auf-
werfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflich-
tet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam 
zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir 
ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb 
seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 
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 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie 
ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. 

 
 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von 

ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs. 
 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere 
die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annah-
men nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein 
eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen 
geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von 
den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir wäh-
rend unserer Prüfung feststellen. 
 
Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 
 
Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 3 KPG SH 
 
Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen 
Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen des Eigenbetriebs i. S. v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 befasst. Gemäß § 14 Abs. 3 KPG SH haben wir in dem Bestätigungsvermerk 
auf unsere Tätigkeit einzugehen. Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass 
uns keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Eigenbetriebs Anlass geben. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs sowie für die Vorkeh-
rungen und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig erachtet haben. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers 
Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung über die Erweiterung der Ab-
schlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Fragenkreise 11 bis 16, durchgeführt. 
 
Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 11 bis 16 
zu würdigen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Auf-
gabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter und die Ge-
schäftspolitik zu beurteilen. 
 
Oldenburg, 31. Mai 2023 
 
MKM Menke & Kollegen GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
Reimond Menke   
Wirtschaftsprüfer    
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Ergänzende Feststellungen der Prüfungsbehörde 
 
Ein Schreiben vom Landesrechnungshof Schleswig-Holstein über eventuelle ergänzende Feststellungen gemäß § 14 Abs. 
4 Satz 2 Kommunalprüfungsgesetz Schleswig-Holstein liegt uns bis zum heutigen Tage nicht vor. 
 
Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses sowie über die Behandlung des Jahresergebnisses 
 
Die Ratsversammlung der Stadt Schleswig hat in Ihrer Sitzung am 11. Dezember 2023 (Tagesordnungspunkt 21) folgende 
Beschlüsse gefasst: 
 
„Unter dem Vorbehalt, dass der Landesrechnungshof keine eigene Feststellung zum Prüfungsbericht trifft, wird folgender 
Beschluss gefasst: 
 
Der Jahresabschluss für das Jahr 2022 sowie der Lagebericht der Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste- werden zur 
Kenntnis genommen. Der Jahresabschluss 2022 sowie der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022 werden festgestellt. 
 
Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 123.890,09 Euro ist aus dem Haushalt der Stadt Schleswig auszugleichen. 
 
Auslegung und Veröffentlichung des Jahresabschlusses 
 
Der Jahresabschluss 2022 sowie der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 der Schleswiger Stadtwerke - Umweltdienste 
- liegen vom Tage dieser Bekanntmachung an zur Einsichtnahme während der Öffnungszeiten bei dem Unternehmensver-
bund Schleswiger Stadtwerke, Werkstraße 1, Zimmer 0106, öffentlich aus. 
 
Veröffentlicht gemäß § 14 Abs. 5 des Gesetzes über die überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften und die Jahres-
abschlussprüfung kommunaler Wirtschaftsbetriebe (Kommunalprüfungsgesetz -KPG-) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. 
Schl.-H. 2003 S. 129). 
 
 
 
 
Veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schleswig 
Nr. 17/2023 vom 29.12.2023 
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Bekanntmachung 
 
Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 
 
Zu dem Jahresabschluss und dem Lagebericht haben wir den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 
An die Schleswiger Stadtwerke - Abwasserentsorgung -, Schleswig 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung -, Schleswig, – beste-
hend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetriebs Schleswiger Stadtwerke - Abwasserentsorgung 
-, Schleswig, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Landesverordnung 
für Eigenbetriebe der Gemeinden des Bundeslandes Schleswig-Holstein (im Folgenden: Eigenbetriebsverordnung 
des Bundeslandes Schleswig-Holstein) i. V. m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigen-
betriebs zum 31. Dezember 2022 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. De-
zember 2022 und 
 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen 
wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften 
der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Schleswig-Holstein und stellt die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 
beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen An-
forderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigen-
betriebsverordnung des Bundeslandes Schleswig-Holstein in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt. Ferner sind die ge-
setzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermögli-
chen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rech-
nungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbe-
triebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte 
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in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie 
dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in 
Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Schleswig-Holstein entspricht und die vo-
raussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts 
in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Schleswig-Hol-
stein zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentli-
chen – falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss 
sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung 
des Bundeslandes Schleswig-Holstein entspricht und die voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes zutreffend dar-
stellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht 
beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 
317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise 
erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 
 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lage-
bericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf 
diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche 
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen bein-
halten können. 
 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem 
und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu 
planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben. 

 
 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmetho-

den sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zu-
sammenhängenden Angaben. 

 
 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-

nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prü-
fungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten be-
steht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit auf-
werfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflich-
tet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam 
zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir 
ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb 
seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 
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 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der 

Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. 

 
 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von 

ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs. 
 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere 
die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annah-
men nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein 
eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen 
geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von 
den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir wäh-
rend unserer Prüfung feststellen. 
 
Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 
 
Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß §13 Abs. 1 Nr. 3 KPG SH 
 
Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen 
Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen des Eigenbetriebs i. S. v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 befasst. Gemäß § 14 Abs. 3 KPG SH haben wir in dem Bestätigungsvermerk 
auf unsere Tätigkeit einzugehen. Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass 
uns keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Eigenbetriebes Anlass geben. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs sowie für die Vorkeh-
rungen und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig erachtet haben. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers 
Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung über die Erweiterung der Ab-
schlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Fragenkreise 11 bis 16, durchgeführt. 
 
Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 11 bis 16 
zu würdigen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Auf-
gabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter und die Ge-
schäftspolitik zu beurteilen.“ 
 
Oldenburg, 19. Juni 2023 
 
MKM Menke & Kollegen GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
Reimond Menke   
Wirtschaftsprüfer   
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Ergänzende Feststellungen der Prüfungsbehörde 
 
Ein Schreiben vom Landesrechnungshof Schleswig-Holstein über eventuelle ergänzende Feststellungen gemäß § 14 Abs. 
4 Satz 2 Kommunalprüfungsgesetz Schleswig-Holstein liegt uns bis zum heutigen Tage nicht vor. 
 
Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses sowie über die Behandlung des Jahresergebnisses 
 
Die Ratsversammlung der Stadt Schleswig hat in Ihrer Sitzung am 11. Dezember 2023 (Tagesordnungspunkt 20) folgende 
Beschlüsse gefasst: 
 
„Unter dem Vorbehalt, dass der Landesrechnungshof keine eigene Feststellung zum Prüfungsbericht trifft, wird folgender 
Beschluss gefasst: 
 
Der Jahresabschluss für das Jahr 2022 sowie der Lagebericht der Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung- werden 
zur Kenntnis genommen. Der Jahresabschluss 2022 sowie der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022 werden festgestellt. 
 
Der Jahresüberschuss in Höhe von 180.974,78 Euro soll als Eigenkapitalverzinsung an den Haushalt der Stadt Schleswig 
abgeführt werden. 
 
Auslegung und Veröffentlichung des Jahresabschlusses 
 
Der Jahresabschluss 2022 sowie der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 der Schleswiger Stadtwerke - Abwasserent-
sorgung - liegen vom Tage dieser Bekanntmachung an zur Einsichtnahme während der Öffnungszeiten bei dem Unterneh-
mensverbund Schleswiger Stadtwerke, Werkstraße 1, Zimmer 0106, öffentlich aus. 
 
Veröffentlicht gemäß § 14 Abs. 5 des Gesetzes über die überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften und die Jahres-
abschlussprüfung kommunaler Wirtschaftsbetriebe (Kommunalprüfungsgesetz -KPG-) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. 
Schl.-H. 2003 S. 129). 
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3. Nachtragssatzung 

zur Satzung der Stadt Schleswig über die Erhebung von Entgelten 
für die Teilnahme an Veranstaltungen der Volkshochschule der Stadt Schleswig 

(Entgeltordnung für die vhs der Stadt Schleswig) 
 
 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein und der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kom-
munalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein in der zurzeit geltenden Fassung wird nach 
Beschlussfassung durch die Ratsversammlung der Stadt Schleswig vom 11. Dezember 2023 fol-
gende 3. Nachtragssatzung erlassen: 
 
 
 

Artikel 1 
 
§ 2 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 

(1) Kurs- und Seminarveranstaltungen werden bei einer Beteiligung von 5-7 Personen als Klein-
gruppe sowie ab 8 Personen als Regelgruppe durchgeführt. 

 
 

Artikel 2 
 
§ 4 erhält folgende Fassung: 
 

(1) Ermäßigungen werden auf alle Entgelte gewährt mit Ausnahme des Grundentgelts sowie 
eventueller Kostenersätze. Die Volkshochschule kann für einzelne Veranstaltungen oder 
Themenbereiche eine Entgeltermäßigung ausschließen. 

 
(2) Folgende Personengruppen erhalten Ermäßigung: 

 
a) Wer zur Schule geht, studiert, sich in Ausbildung befindet oder Freiwilligendienst leistet 

und das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, erhält eine Ermäßigung von 25 % auf 
das Entgelt. Ebenfalls 25% Ermäßigung werden bei Bezug von Arbeitslosengeld gewährt. 
 

b) Wer laufende Leistungen nach SGB II oder SGB XII bezieht, wer einen S-Pass der Stadt 
Schleswig oder eine Ehrenamtskarte Schleswig-Holstein besitzt, erhält eine Ermäßigung 
von 50 % auf das Entgelt. 

 
(3) Keine Ermäßigung erhält, wer für eine Kursveranstaltung eine Förderung anderer öffentlicher 

Stellen in Anspruch nimmt oder wer an einer Kursveranstaltung mit bereits ermäßigtem Ent-
gelt teilnimmt. 

 
(4) Wer eine Ermäßigung beansprucht, muss den Anspruch durch einen bei Veranstaltungsbe-

ginn gültigen Nachweis belegen. Eine nachträgliche Ermäßigung nach Veranstaltungsbeginn 
ist ausgeschlossen. 
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Artikel 3 
 
§ 6 erhält folgende Fassung: 
 

(1) Ein Rücktritt von der Anmeldung ist der Geschäftsstelle der Volkshochschule gegenüber 
schriftlich zu erklären. Eine Rücktrittserklärung gegenüber der Kurs- oder Seminarleitung ist 
unwirksam. 
 

(2) Ein Rücktritt ist möglich bis zum ausgewiesenen Rücktrittsschluss. Dieser beträgt 
 
a) bis eine Woche vor Beginn der Veranstaltung bei Veranstaltungen mit bis zu vier Termi-

nen. 
b) bis sechs Wochen vor Beginn der Veranstaltung bei Bildungsurlaubsseminaren. 
c) bis vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn bei Studienfahrten und Kursveranstaltungen 

mit auswärtiger Unterbringung, jedoch nur insoweit, als die Volkshochschule nicht be-
reits zur Leistung Dritten gegenüber verpflichtet war. 

 
 

Artikel 4 
 
§ 7 erhält folgende Fassung: 
 

(1) Bei fristgemäßem Rücktritt von der Anmeldung wird das gezahlte Veranstaltungsentgelt er-
stattet; das Grundentgelt wird nicht erstattet. 

 
(2) Entgelte werden außerdem nach Maßgabe der folgenden Voraussetzungen zurückgezahlt: 

 
a) in voller Höhe einschließlich des Grundentgelts bei Absage der Veranstaltung durch die 

Volkshoch-schule, 
b) anteilig einschließlich eines Anteils am Grundentgelt, wenn die Veranstaltung nach ih-

rem Beginn durch die Volkshochschule aufgelöst wird; 
 
 

Artikel 5 
 
Diese Nachtragssatzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft. 
 
 
Schleswig, 18.12.2023 
 
 
 gez. Stephan Dose (LS) 
 
 
Stephan Dose 
Bürgermeister 
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1. Nachtragssatzung 
zur Satzung der Stadt Schleswig 

über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Schmutzwasser-
beseitigung (Abwasserbeitrags- und Gebührensatzung)  

vom 11. Dezember 2023 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28. Februar 
2003 (GVOBI. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juli 2023 (GVOBI. Schl.-H. S. 
308), der §§ 18 und 19 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in der Fassung vom 
28.02.2003, zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.03.2023 (GVOBl. Schl.-H. S. 170), der §§ 1, 2, 
4, 6 und 8 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung vom 10. 
Januar 2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2022 (GVOBl.Schl.-H. S. 564), des § 9 Abs. 
2 des Abwasserabgabengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.01.2005 (BGBl. I S. 
114), zuletzt geändert durch Verordnung vom 22.08. 2018 (BGBl. I S. 1327), der §§ 1 und 2 des 
Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 13.11.2019 (GVOBl. Schl.-H. S.425) wird nach Beschlussfassung durch die Ratsversammlung 
der Stadt Schleswig die 1. Nachtragssatzung zur Beitrags- und Gebührensatzung der Stadt Schles-
wig für die Abwasserbeseitigung in der Stadt Schleswig, für die zentrale und dezentrale Schmutz-
wasserbeseitigung in den Innenbereichen der Gemeinden Busdorf, Dannewerk, Selk, Geltorf, für die 
zentrale Schmutzwasserbeseitigung der Gemeinden Fleckeby, Güby, Hummelfeld (Ortsteile Fell-
horst und Wolfskrug) und Steinfeld sowie für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung für das Gebiet 
des Zweckverbands Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schuby vom 11. Dezember 2023 
erlassen: 

Artikel 1 
Der Absatz 1 des § 26 (Gebührensätze) erhält folgende Neufassung: 
 
(1) Die Grundgebühr für die Schmutzwasserbeseitigung beträgt: 
a) pro Wohneinheit- bzw. Gewerbeeinheit und angebrochenen Kalendermonat 7,50 Euro 
 

Artikel 2 
Diese 1. Nachtragssatzung zur Satzung der Stadt Schleswig über zur Satzung der Stadt Schleswig 
über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung vom 11. De-
zember 2023 tritt zum 1. Januar 2024 in Kraft. 
 

Stephan Dose 
Bürgermeister 
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2. Nachtragssatzung 
zur Satzung der Stadt Schleswig 

über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren 
(Straßenreinigungsgebührensatzung) vom 11. Dezember 2023 

 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28. Februar 
2003 (GVOBI. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juli 2023 (GVOBI. Schl.-H. S. 
308), des § 45 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung vom 
25. November 2003 zuletzt geändert durch Gesetz vom 03. Mai 2022 (GVOBI. Schl.-H. S. 622) und 
der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung 
vom 10. Januar 2005 (GVOBl.Schl.-H. S. 27), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04. Mai 2022 
(GVOBI. Schl.-H. S. 564) wird nach Beschlussfassung durch die Ratsversammlung vom 11. Dezem-
ber 2023 folgende 2. Nachtragssatzung erlassen: 
 

Artikel 1 
Der Absatz 4 des § 2 (Gebührenmaßstab und Gebührensatz) erhält folgende Neufassung: 
(4) Die monatlichen Gebühren betragen je Meter Straßenfrontlänge 
1. im Rahmen der Straßenreinigung 

a) Reinigungsklasse S 1 gemäß § 6 Abs. 1 Nr.1 der Straßenreinigungssatzung: 0,31 € 

b) Reinigungsklasse S 2 gemäß § 6 Abs. 1 Nr.2 der Straßenreinigungssatzung: 0,94 € 
 
2. im Rahmen des Winterdienstes 

a) Reinigungsklasse W 1 gemäß § 6 Abs. 2 Nr.1 der Straßenreinigungssatzung: 0,29 € 

b) Reinigungsklasse W 2 gemäß § 6 Abs. 2 Nr.2 der Straßenreinigungssatzung: 0,22 € 
 

Artikel 2 
Diese 2. Nachtragssatzung zur Satzung der Stadt Schleswig über die Erhebung von Straßenreini-
gungsgebühren in der Stadt Schleswig vom 11. Dezember 2023 tritt zum 1. Januar 2024 in Kraft. 
 

Stephan Dose 
Bürgermeister 
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In der Stadt Schleswig ist in dem Schiedsbezirk I das Amt der Schiedsfrau bzw. des Schiedsmannes 
zu besetzen.  
 
Interessierte Personen, die die persönlichen Voraussetzungen des § 2 der Schiedsordnung für das 
Land Schleswig-Holstein erfüllen, können sich für das Amt bewerben.  
Nähere Informationen erteilt Herr Martens, Telefon: 04621/814-322 oder können unter www.schles-
wig.de, Suchbegriff „Schiedsamt“ eingesehen werden. 
 
Bewerbungen sind bis zum 01.02.2024 an die Stadt Schleswig, Fachbereich Bildung, Kultur und Ord-
nung. Fachdienst Ordnung und Bürgerangelegenheiten, Postfach 1449, 24825 Schleswig, zu richten.  
 
Schleswig, den 20. Dezember 2023 
 
 
STADT SCHLESWIG 
DER BÜRGERMEISTER 
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